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Flurbereinigungsverfahren Willingen-Neerdar Neerdarrenaturierung

Verfahrensnummer: VF 2121

Offentliche Bekan ntmach u ng

l. Vorläufige Besitzeinweisung

1. Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung

ln dem Flurbereinigungsverfahren Willingen-Neerdar Neerdarrenaturierung wer-

den die Beteiligen gem. § 65 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 16.

Mär21976 (BGBI. I S. 546) in der jeweils geltenden Fassung hiermit vorläufig in

den Besitz der neuen Grundstücke eingewiesen.

Der für die Bewertung der eingebrachten Grundstücke und der Abfindungs-

grundstücke maßgebliche Stichtag wird gemäß § 44 Absatz 1 Satz 4 FlurbG auf

den 01.11.2025 festgesetzt.

Die tatsächliche Überleitung der Grundstücke in den neuen Zustand wird durch

die Überleitungsbestimmungen (§ 66 FlurbG) vom 08.09.2025 geregelt.

Mit den in den Überleitungsbestimmungen bestimmten Zeitpunkten gehen der

Besitz, die Venrualtung und die Nutzung der neuen Grundstücke auf den in der

neuen Feldeinteilung benannten Empfänger über (§ 66 Abs. 1 FlurbG).

Diese Überleitungsbestimmungen sind Bestandteil dieser Anordnung.
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2. Erläuterung der neuen Feldeinteilung

Auf Antrag der Beteiligten wird die neue Feldeinteilung (Anzeige der Grenzen) an

Ort und Stelle angezeigt und erläutert.

Anträge hierzu können telefonisch oder per E-Mail beiden Bediensteten

der Fl u rberei n ig u ngsbehörde unter folgenden Kontaktdaten gestellt werden

Name Tel.-Nr. E-Mail

Burkhard Kuhaupt +49 (611)5354412 burkhard.kuhaupt@hvbg.hessen.de

FrederikTitze +49(611) 535-4419 frederik.titze@hvbg.hessen.de

Derartige Anträge können ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung bis zum

1 5.03.2026 gestellt werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten zu dem vereinbarten Ter-

min die in ihrem Besitz befindlichen Abfindungsunterlagen mitzubringen.

3. Hinweise

3.1 RechtlicheWirkungen

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Besitzeinweisung nur den Besitz, die

Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke betrift. Die Eigentumsver-

hältnisse bleiben dadurch unberührt. Der endgültige Rechtszustand wird durch

den Flurbereinigungsplan geregelt, gegen den zu gegebener Zeit der Wider-

spruch nach § 59 FlurbG erhoben werden kann. Die rechtlichen Wirkungen der

vorläufigen Besitzeinweisung enden mit der Ausführung des Flurbereinigungs-

planes gem. §§ 61, 63 FlurbG (Ausführungsanordnung bzw. vorzeitige Ausfüh-

rungsanordnung).
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3.2 Zeintteilige Einschränkung des Eigentums

Die nach §§ 34 bzw. 85 Nr. 5 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschränkungen

des Eigentums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes

bzw. im Falle von § 85 Nr. 5 FlurbG bis zur Ausführungsanordnung bestehen.

Daher bedürfen - soweit in den Überleitungsbestimmungen nichts Anderweitiges

festgesetzt ist - auch weiterhin Anderungen in der Nutzungsart, die über den

Rahmen eines ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetriebes hinausgehen (2. B. Be-

seitigung oder Neuanpflanzung von Hecken oder Bäumen, Errichtung oder Ver-

änderungen von Bauwerken etc.) der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde.

3.3 Nießbrauch, Pacht

Anträge, die Ansprüche nach § 69 FlurbG aus einem Nießbrauchsrecht oder

nach § 70 FlurbG aus einem Pachtverhältnis zum Gegenstand haben, sind gem.

§ 71 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass dieser vorläufigen Besitzeinwei-

sung bei der Flurbereinigungsbehörde, dem Amt für Bodenmanagement , Mede-

bacher Landstraße 27,34497 Korbach, zu stellen. Der Lauf der Frist beginnt mit

dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung.

Bekanntmachung

Diese vorläufige Besitzeinweisung wird in den Flurbereinigungsgemeinden Wil-

lingen und Diemelsee und in der angrenzenden Stadt Korbach öffentlich be-

kannt gemacht.

Gleichzeitig werden die vorläufige Besitzeinweisung, die Überleitungsbestim-

mungen und eine Übersichtskarte für die Dauer von zwei Wochen nach der öf-

fentlichen Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegt.

Die Auslegung erfolgt bei der Gemeinde Willingen, Waldecker Straße 12,34508

Willingen (Upland) während der Dienstzeiten.

Vorgenannte Unterlagen können auch bei dem Vorstandsmitglied der Teilneh-

mergemeinschaft Harald Wilke, Neerdartalstraße 12, 34508 Willingen (Upland)

nach telefonischer Vereinbarung +49 (5632) 927238 eingesehen werden.

Darüber hinaus sind die zur Einsichtnahme ausgelegten Unterlagen über die

I nternetad resse https : //hvbg. hessen.d elvfT1 21 abrufbar.

5. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

4

3t8



Mit den Anderungsbeschlüssen '1 bis 5 wurden folgende Flurstücke dem Flur-

bereinigungsverfahren zugezogen:

Gemarkung Deisfeld

Flur 6, Flurstücke 36

Gemarkung Bömighausen

Flur 2, Flurstücke: 8,22n und23111

Flur 9, Flurstücke: 8 und 2112

Flur 10, Flurstücke: 2211 und3813

Gemarkung Neerdar

Flur 1, Flurstücke: 7713

Flur 3, Flurstücke: 212,5012, 5112 und 58132

Flur 4, Flurstücke: 4, 6, 14, 19, 20, 21, 29111, 30111, 31111, 33112, 35112,

37112,38/13, 39/13, 40t13, 41113, 42t13, 43122, 44t22, 46t23, 47t23, 48t24,

49124, 5111'l, 53112, 54111, 55t11, 56112, 57112, 65111 und 66/12

Flur 5, Flurstücke: 1311, 1911,2114 und 40119

Flur 6, Flurstücke: 111, 112, 211, 212,213, 3311, 38, 4413, 48134, 49134, 50137,

56/8, 58/8 und 70/31

Flur 9, Flurstücke: 2712

Flur 10, Flurstücke: 812 und 13125

Flur 11, Flurstücke; 17l3

Flur 14, Flurstücke: 28, 2gl 1, 2gt2, 30, 34, 35, 39, 44, 45, 46t5, 47, 48

Die Beteiligten werden nach § 14 FlurbG aufgefordert, Rechte, die aus dem

Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungs-

verfahren berechtigen, innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses

Beschlusses bei der Flurbereinigungsbehörde anzumelden. Werden Rechte

nach Ablauf dleser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungsbehörde

die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Die lnhabe-

rin oder der lnhaber eines o.a. Rechts muss die Wirkung eines vor derAnmel-
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dung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie die be-

teiligte Person, der gegenüber die Frist durch die Bekanntgabe des Venval-

tungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

Begründung

Die Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung wird auf der Grundlage des

§ 65 FlurbG von der zuständigen Flurbereinigungsbehörde erlassen.

Die endgültigen Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstücke liegen

vor, und das Verhältnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Einge-

brachten steht fest. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wurde zu den

Überleitungsbestimmungen gem. §§ 65 Abs. 2 in Verbindung mit § 62 Abs. 2

FlurbG gehört. Die formellen Voraussetzungen des § 65 Abs. 1 FlurbG zur An-

ordnung der vorläufigen Besi2einweisung liegen somit vor.

Die Grundstücke innerhalb des Flurbereinigungsgebietes wurden neu geordnet.

Durch die vorläufige Besitzeinweisung soll erreicht werden, dass die Teilnehmer

möglichst rasch in den Genuss der von der Flurbereinigung zu erwartenden Vor-

teile gelangen. Den Beteiligten soll die Möglichkeit gegeben werden, ihre neuen

Grundstücke schnellstmöglich in Besitz, Nutzung und Verwaltung zu überneh-

men. Eine sofortige Regelung der tatsächlichen Besitz- und Nutzungsverhält-

nisse ist geboten und duldet keinen weiteren Aufschub. Die materiellen Voraus-

setzungen des § 65 Abs. 1 FlurbG zur Anordnung der vorläufigen Besitzeinwei-

sung liegen ebenfalls vor.
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Rec hts be he lfs be !eh ru n g

Gegen diese vorläufige Besitzeinweisung kann innerhalb eines Monats nach sei-

ner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden beim

Amt für Bodenmanagement Korbach

- Flurbereinigungsbehörde -

Medebacher Landstraße 27, 34497 Korbach

oder beim

Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

- Obere Flurbereinigungsbehörde -

Schaperctraße 16, 651 95 Wiesbaden

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Der Lauf

der Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntma-

chung.

ll. Anordnung der sofortigen Vollziehung

Anordnung

Die sofortige Vollziehung dieser vorläufigen Besitzeinweisung mit den Überlei-

tungsbestimmungen wird nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsge-

richtsordnung (VwGO) in der jeweils geltenden Fassung angeordnet mit der

Folge, dass die aufschiebende \Mrkung von \Mdersprüchen aufgehoben wird.

Begründung

Die sofortige Vollziehung dieser vorläufigen Besitzeinweisung einschließlich der

Überleitungsbestimmungen vom 08.09.2025 liegt im überwiegenden lnteresse

der Beteiligten des Flurbereinigungsverfahrens. Die aufschiebende Wirkung des

Rechtsbehelfs hätte zur Folge, dass viele Beteiligte ihre Landabfindung zu den

in den Überleitungsbestimmungen vorgesehenen Zeitpunkten nicht in Besitz

nehmen können.
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Bei der Vielzahl der betroffenen Grundstückseigentümer und Nutzungsberech-

tigten, muss sich der Übergang von Besitz, Venrvaltung und Nutzung auf die Emp-

fänger der neuen Grundstücke für das gesamte Flurbereinigungsgebiet einheit-

lich zu den festgesetzten Zeiten vollziehen, da sonst eine ordnungsgemäße Be-

wirtschaftung der neu zugeteilten Grundstücke nicht gewährleistet ist.

Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen lnteresse, da der Allge-

meinheit im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der land-

wirtschaftlichen Betriebe und wegen der in die Flurbereinigung investierten er-

heblichen öffentlichen Mittel daran gelegen ist, die Ziele des Flurbereinigungs-

verfahrens möglichst bald herbeizuführen. Somit übenryiegen das öffentliche ln-

teresse sowie das gemeinschaftliche und wirtschaftliche lnteresse der Beteiligten

möglicher entgegenstehender lnteressen einzelner Beteiligter. Die Vorausset-

zungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung sind somit gegeben.

Rec htsm ittel beleh ru n g

Nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung kann auf Antrag der

Hessische Verwaltu n gsgerichtshof

- Flurbereinigungsgericht -
Goethestraß e 41 +43, 341 19 Kassel

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs ganz oder teilweise wiederherstel-

len. Dieser Antrag ist schriftlich zu stellen oder zu Protokoll des Urkundsbeamten

der Geschäftsstelle zu erklären.
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Datenschutz

Die Datenschutzerklärung für das Flurbereinigungsverfahren kann im lnternet un-
ter der lnternetadresse https://hvbg.hessen.de/datenschutz eingesehen werden.

Korbach, den 01 .10.2025

Amt für Bodenma gement Korbach

gsbehörde -

ürs"')'.
uftrag

(Ve rensleitung)

- Flurberei rg
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